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Diese Checkliste ist für Kandidat*innen des interdisziplinären Schwerpunkt Palliativmedizin gedacht und 

ermöglicht Ihnen, alle für die Bearbeitung ihres Dossiers erforderlichen Informationen und Unterlagen 

zusammenzutragen, die bei der Anmeldung abgegeben werden müssen. 

 

Wer die Weiterbildung vor Inkrafttreten des Programms vom 1. Juli 2023 begonnen hat und  

bis längstens 3 Jahre nach dessen Inkrafttreten sämtliche Bedingungen gemäss dem Programm vom 1. Januar 

2016 erfüllt, kann die Erteilung des interdisziplinären Schwerpunktes nach dem Programm von 2016 beantragen. 

Weiterzubildende in Teilzeit können einen entsprechend längeren Zeitraum beantragen. 

Es gelten die Bestimmungen des Weiterbildungsprogramms Palliativmedizin und die Regelungen der WBO 

Verfahren 

Das Verfahren zur Anerkennung des interdisziplinären Schwerpunktes Palliativmedizin besteht aus zwei Schritten: 

a. Prüfung 

b. Interdisziplinäres Schwerpunktdiplom 

1. Prüfung 

Für die Anmeldung zum Examen müssen folgende Kriterien erfüllt sein:  

1.1. Kriterium: Facharzttitel  

☐ Ich besitze einen anerkannten eidgenössischen Facharzttitel oder ein durch die MEBEKO anerkannten 

ausländischen Facharzttitel (dieses Kriterium ist nur für Kandidatinnen und Kandidaten welche ihre 

Weiterbildung gemäss Programm vom 1 Juli 2023 absolvieren, gültig) 

→ SIWF-Bescheinigungen beifügen 

→ Listing ausfüllen (Beleg1) 



 

 

 

1.2. Kriterium: Theoretische Weiterbildung 

1.2.1. Theoretisches Wissen  

Theoretischer Studiengang  

☐ Ich habe ein strukturiertes Curriculum einer Schweizer Universität oder Fachhochschule, 

im Umfang von insgesamt mindestens 120 der mindestens 160 Stunden Präsenzzeit 

erfolgreich absolviert. Das theoretische Curriculum muss von der Fachgruppe 

Palliativmedizin (palliative.ch) anerkannt sein. 

Strukturierte 160h Präsenzzeit Curricula aus dem Ausland müssen dem 

Weiterbildungsprogramm entsprechen und können geprüft werden. Auch hier müssen zur 

Prüfungsanmeldung mind. 120h bereits absolviert sein. 

→ Eine Bescheinigung, die Titel, Inhalt, Datum und Stunden versteht, ist beizufügen. 

1.3. Kriterium:  praktische Ausbildung  

☐ Mindestens 18 Monate klinische Tätigkeit in spezialisierter Palliativmedizin in anerkannten 

Weiterbildungsstätten, davon mindestens 6 Monate in einer eigenständigen stationären 

Palliativeinheit; die letzte Bedingung gilt nicht für Pädiaterinnen und Pädiater. Die Monate müssen 

einem Arbeitspensum von 100% entsprechen. 

☐ Ich habe mindestens sechs Monate in einer eigenständigen stationären Palliativeinheit 

gearbeitet. 

☐ Ich habe an einer Forschungsaktivität in Palliative Care teilgenommen. Forschungszeit im 

Fachgebiet Palliative Care kann bis zu max. 3 Monate auf die Weiterbildungszeit angerechnet 

werden. Die Forschungsarbeit muss unter der Leitung einer Spezialistin oder eines 

Spezialisten für Palliativmedizin geleistet worden sein. (dieses Kriterium gilt nur für 

Kandidatinnen und Kandidaten welche ihre Weiterbildung gemäss Programm vom 1 Juli 2023 

absolvieren) 

☐ 1 Jahr klinische Tätigkeit in einem der folgenden Fachbereiche: Spezialisierte Palliativmedizin, All 

gemeine Innere Medizin, Alterspsychiatrie und –psychotherapie, Anästhesiologie, Geriatrie, Kinder- 

und Jugendmedizin, Medizinische Onkologie und Neurologie, die letzte Bedingung gilt nicht für 

Kandidat:innen aus Fachrichtungen mit einer dreijährigen Weiterbildung in Palliativmedizin (z. B. 

Chirurgie, Dermatologie, Gynäkologie) dürfen zwei aufeinanderfolgende Jahre an derselben 

Weiterbildungsstätte der Kategorie B absolvieren. Das dritte Jahr ist an einer anderen Institution 

(Kategorie A oder B) zu absolvieren, um die Vielfalt der Ausbildungsorte zu gewährleisten. 

→  Bescheinigungen beifügen  

→ Auflistung ausfüllen (Beleg2) 

2. Interdisziplinäres Schwerpunktdiplom 

Die folgenden Kriterien müssen erfüllt sein, um das interdisziplinäre Schwerpunktprogramm Palliativmedizin zu 

erfüllen und das Diplom zu erhalten 



 

 

 

2.1. Kriterium: Theoretische Ausbildung erfüllt  

2.1.1. Theoretisches Kenntnisse  

Theoretisches Curriculum  

☐ Ich habe ein strukturiertes Curriculum einer Universität oder Fachhochschule, im 

Umfang von insgesamt mindestens 160 Stunden , welches von der Fachgruppe 

Palliativmedizin (palliative.ch) anerkannt ist, erfolgreich absolviert. 

→ Zertifikat beifügen 

Kongressteilnahme  

☐ Ich habe einen nationalen oder internationalen Kongress in spezialisierter 

Palliativmedizin für insgesamt mindestens 7 Credits besucht (1 Credit = 45-60 Minuten). 

Beispielsweise wird hierfür der nationale Palliative Care Kongress, oder der Kongress der 

EAPC anerkannt 

→ Teilnahmebescheinigungen beifügen 

2.2. Kriterium: Praktische Ausbildung erfüllt 

☐ Mindestens 24 Monate bei vollzeitlicher klinischer Tätigkeit in spezialisierter Palliativmedizin an 

anerkannten Weiterbildungsstätten. 

 

☐ Ich habe mindestens ein Jahr auf einer eigenständigen stationären Palliativeinheit; die 

Bedingung der eigenständigen stationären Palliativeinheit gilt nicht für Pädiaterinnen und 

Pädiater. 

☐ Ich habe an einer Forschungsaktivität in Palliative Care teilgenommen. Diese kann für 

maximal 3 Monate angerechnet werden und die Forschungsarbeit muss unter der Leitung 

einer Fachperson in Palliative Care durchgeführt worden sein. (dieses Kriterium gilt nur für 

Kandidatinnen und Kandidaten welche ihre Weiterbildung gemäss Programm vom 1 Juli 

2023 absolvieren) 

☐ 1 Jahr klinische Tätigkeit in einer der folgenden Disziplinen: spezialisierte Palliativmedizin, 

allgemeine innere Medizin, Alterspsychiatrie und -psychotherapie, Anästhesiologie, Geriatrie, 

Pädiatrie, medizinische Onkologie und Neurologie. 

→  Bescheinigungen beifügen 

→ Auflistung ergänzen (Beleg 2) 

2.3. Kriterium: Verfügbares Logbuch  

☐ Ich habe die während der Ausbildung erreichten Fachspezifische Lernziele und Kompetenzen 

fortlaufend in meinem Logbuch dokumentiert und die entsprechenden Sichtvermerke der 

Ausbilder festgehalten. 

→ Von Weiterbildner unterschriebenes und datiertes Logbuch anhängen  



 

 

 

2.4. Kriterium: Prüfung bestanden  

☐ Ich habe die Prüfung bestanden. 

→ Entscheidung beifügen 
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1 Auflistung der praktischen Weiterbildungszeiten zum Erwerb des Facharzttitels   

→ Alle nachstehenden Informationen müssen in den beigefügten Unterlagen aufgeführt sein; gegebenenfalls sind sie erneut 

anzufordern  

* Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte = Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben 

Zeitraum Institution Abteilung Pensum Beleg (SIWF-Bescheinigungen) 

    
☐  

    
☐  

    
☐  

    
☐  

    
☐  

    
☐  

    
☐  

    
☐  

    
☐  

    
☐  

 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2 Auflistung der praktischen Weiterbildungszeiten für den IdS  

→ Alle nachstehenden Informationen müssen in den beigefügten Unterlagen aufgeführt sein; gegebenenfalls sind sie erneut 

anzufordern 

* Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte = Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben 

Zeitraum (von bis) Institution Fremdjahr2 Anerkannte 
Weiterbildungsstätte 

Abteilung Monate Pensum Entspricht 100% 
Monate 

Beleg 

   ☐       ☐  

   ☐       ☐  

   ☐       ☐  

   ☐       ☐  

   ☐       ☐  

   ☐       ☐  

   ☐       ☐  

  ☐ Allg. Innere 

Medizin 

     
☐  

  ☐ Geriatrie      
☐  

  ☐ Alterspsychiatrie      
☐  

  ☐ Med. Onkologie      
☐  

 



 

 

 

 

  ☐ Pädiatrie      
☐  

  ☐ Neurologie      
☐  

  ☐ Anesthesie      
☐  

Total Monate zu 100% prakt. WB in PC: 
 

 


